
 

Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes sind parlamentsinterne Stellungnahmen, die nicht für die 

öffentliche Diskussion außerhalb des Landtags bestimmt sind. Eine - auch nur auszugsweise - 

Veröffentlichung oder Verbreitung bedarf der Zustimmung der Direktorin beim Landtag. 
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1
  Vgl. Vermerk des Wissenschaftlichen Dienstes vom 5. Juni 2014, Az. W 4 / W 5/ 52-1657, S.8 ff., an die 

Fraktionsvorsitzenden aller im Landtag vertretenen Fraktionen übermittelt mit Schreiben des Präsidenten des 

Landtags vom 11. Juni 2014 
2
  Die im Entwurf des Wissenschaftlichen Dienstes zur Neufassung der Verhaltensregeln unter Abschnitt VIII 

vorgesehene Rückfragepflicht, nach der Abgeordnete in Zweifelsfragen verpflichtet sein sollen, sich durch 

Rückfragen beim Präsidenten über die Auslegung der Bestimmungen zu vergewissern, wurde im Antrag zur 

Änderung der Geschäftsordnung - Drs. 16/4059 - nicht übernommen.  
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  Vgl. Vermerk des Wissenschaftlichen Dienstes vom 5. Juni 2014, Az.: W 4/W 5/ 52-1657, S. 8 ff. 



 

 

3 

Eine Anzeigepflicht - beispielsweise hinsichtlich eines Aktienvermögens oder in Bezug 
auf Gesellschaftsanteile - könnte sich auch aus Abschnitt I Nr. 2 Buchst. f 
Verhaltensregeln n.F. ergeben. Danach sind Beteiligungen an Kapital- oder 
Personengesellschaften anzeigepflichtig, wenn dadurch ein wesentlicher 
wirtschaftlicher Einfluss auf ein Unternehmen begründet wird. Ein wesentlicher 
wirtschaftlicher Einfluss auf ein Unternehmen, der zu einer Anzeigepflicht der 
Beteiligung an Kapital- oder Personengesellschaften führt, ist nach dem o.g. Entwurf 
von Ausführungsbestimmungen zu den Verhaltensregeln dann gegeben, wenn dem 
Abgeordneten meh r als 25 Prozent der Stimmrechte zustehen (Ziff. VII Nr. 2 des 
Entwurfs von Ausführungsbestimmungen). 

liegen diese Voraussetzungen vor, wäre die Beteiligung an Kapital- oder 
Personengesellschaften als solche gemäß Abschnitt I Nr. 2 Buchst. f Verhaltensregeln 
n.F. anzuzeigen. Diese Beteiligung würde auch gemäß Abschnitt II Satz 1 
Verhaltensregeln n.F. veröffentlicht werden. Nicht anzuzeigen und damit auch nicht zu 
veröffentlichen, wären allerdings Einkünfte aus einer solchen Beteiligung. Denn 
Abschnitt I Nr. 3 Verhaltensregeln n.F. sieht nur für Tätigkeiten und Verträge, die 
gemäß Abschnitt I Nr. 2 Buchst. a bis e Verhaltensregeln n.F. anzeigepflichtig sind, auch 
die Anga be der Höhe der Einkünfte vor. 

b} Wie verhält es sich mit einer Stadtratstätigkeit (steuerfreie Pauschale/ 
überschießender Betrag}? 

Gemäß Abschnitt I Nr. 2 c) Verhaltensregeln n.F. sind neben dem Mandat ausgeübte 
Tätigkeiten als Mitglied eines Vorstandes, Aufsichtsrates, Verwaltungsrates, Beirates 
oder eines sonstigen Gremiums einer Körperschaft oder Anstalt des öffentlichen Rechts 
anzuzeigen. 

Demnach ist die Tätigkeit in einem Stadtrat, Kreistag, usw. als solche anzeigepflichtig 
und wird gemäß Abschnitt II Verhaltensregeln n.F. auch veröffentlicht. Die Höhe der 
Einkünfte ist jedoch gemäß Abschnitt I Nr. 3 Verhaltensregeln n.F. nur dann anzugeben, 
wenn die daraus erzielten Einkünfte im Monat den Betrag von 500 EUR oder im Jahr 
den Betrag von 5.000 EUR übersteigen. Sind Einkünfte danach anzuzeigen, werden die 
Angaben über Ein künfte gemäß Abschnitt II Verhaltensregeln n.F. in der Form 
veröffentlich, dass bezogen auf jeden einzelnen veröffentlichten Sachverhalt (hier 
Ratstätigkeit) jeweils eine Einkommensstufe - beginnend bei Stufe O (einmalige oder 
regelmäßige monatliche Einkünfte von 500 bis 1.000 EUR) - ausgewiesen wird . 

Der Frage, wie die Einkünfte steuerlich zu bewerten sind, kommt insoweit keine 
Bedeutung zu . 

c} Werden zu den Einkommen (z.B. Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister} 
auch evtl. Sitzungsgelder für Kreistagssitzungen hinzugerechnet? 

N ach Abschnitt I Nr. 3 Verhaltensregeln n. F. ist bei ein er Tätigke it und einem Vertrag, 
d ie anzeigepfl ichtig sind, auch die Höhe der jeweilig en Einkünfte anzugeben, wenn 
d iese im Mo nat den Betrag von 500 Euro oder im Jahr den Betrag von 5.000 Euro 
überst eigen. Zugrunde zu legen sind hierbei die für eine Tätigkeit zu zahlenden 
Bruttobeträge unter Einschluss von Entschädigungs-, Ausg leichs- und Sachleistungen. 
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  Vgl. zu der insoweit gleich lautenden Regelung auf Bundesebene: BVerfGE 118, 277 (367 f.) 

5
  Vgl. zu der insoweit gleichlautenden Regelung auf Bundesebene: BVerfGE 118, 277 (365) 

6
  Vgl. BVerfGE 118, 277 (365) 

7
  Vgl. Abschnitt II Nr. 2 des Entwurfs von Ausführungsbestimmungen zu den Verhaltensregeln für die 

Mitglieder des Landtags im Vermerk des Wissenschaftlichen Dienstes vom 5. Juni 2014, Az.: W 4/ W 5 /52-

1657 
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  BVerfGE 118, 277 (362) 

9
  Vgl. nähere Ausführungen hierzu unter Frage 3. 

10
  Az.: 2 BvE 1-4/06, BVerfGE 118, 277 
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  Vgl. BVerfGE 118, 277 (352) 
12

  Vgl. BVerfGE 118, 277 (352) 
13

  BVerfGE 118, 277 (354) 
14

  BVerfGE 118, 277 (354/362) 
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  BVerfGE 118, 277 (362) 
16

  BVerfGE 118, 277 (362) 
17

  Az.: WD 2-2/52-1560, S. 25 f. 
18

  BVerfGE 118, 277 (3549 
19

  Vgl. von Arnim, NVwZ 2007, 1246 (1247): Auch von Arnim entnimmt der Entscheidung kein 

(verfassungs)rechtliches Gebot, auf Ebene der Länderparlamente eine Mittelpunktregelung oder der 

Bundestagsregelung entsprechende Bestimmungen zur Anzeige und Veröffentlichung von neben dem Mandat 



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                       

ausgeübten Tätigkeiten und daraus erzielten Einkünften einzuführen. Er spricht insoweit lediglich von aus 

seiner Sicht politisch gebotenen Änderungen. 
20

  Vgl. Vermerk des Wissenschaftlichen Dienstes vom 5. Juni 2014, Az. W 4 / W 5 / 52-1657, S. 8 ff. 
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  BVerfGE 118, 277 (354/362) 
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Verhaltensregeln nicht anzugeben ist, erübrigt sich diese Frage in Bezug auf den in der 
Beratung befindlichen Regelungsentwurf. 
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  BVerfGE 118, 277 (353 ff.) 
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  BVerfGE 118, 277 (372 f.) 
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  Vgl. Vermerk des Wissenschaftlichen Dienstes vom 5. Juni 2014, Az.: W 4/W 5/ 52-1657, S. 8 ff. 
25

  Eine Ausnahme ist nach Abschnitt IV Nr. 1 des Entwurfs der Ausführungsbestimmungen zu den 

Verhaltensregeln für den Fall vorgesehen, dass ein Mitglied des Landtags als Gesellschafter eine entgeltliche 

Tätigkeit gemäß Abschnitt I Nr. 2 Buchst. a der Verhaltensregeln aufgrund eines von der Gesellschaft mit 

einem Dritten geschlossenen Vertrages ausübt. Als Einkünfte sind dann die ausgekehrten Anteile am 

Gesellschaftsgewinn anzuzeigen. Typische Anwendungsfälle sind beispielsweise Sozietätsanwälte und 

geschäftsführende Gesellschafter, die sich ihre Tätigkeit für ihre Gesellschaft nicht von dieser vergüten lassen 

und auch von den Vertragspartnern der Gesellschaft keine Vergütung erhalten, jedoch am Gewinn der 

Gesellschaft beteiligt sind. 
26

  BVerfGE 118, 277 
27

  BVerfGE 118, 277 (366) 
28

  BVerfGE 118, 277 (367) 
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  BVerfGE 118, 277 (367) 
30

  BVerfGE 118, 277 (367) 
31

  BVerfGE 118, 277 (368 f.) 
32

  Vgl. insoweit auch die erläuternde Fußnote zu der inhaltsgleichen Regelung in § 1 Abs. 3 der 

Verhaltensregeln für Mitglieder des Deutschen Bundestages, die wie folgt lautet: Zu den „Brutto-Einkünften“ 

gehören nach Nr. 3 Abs. 3 AB alle „Zuflüsse an Geld- und Sachleistungen“. Der Betrag, den das MdB ggf. als 

Umsatzsteuer abzuführen hat, darf nicht abgezogen werden, sondern ist mit anzugeben. Auch „ausgekehrte 

Anteile am Gesellschaftsgewinn“ können unter den Voraussetzungen von Nr. 4 Abs. 1 Satz 2 AB 

anzeigepflichtige Einkünfte sein. 
33

  Vgl. zu der gleichen Formulierung in den Verhaltensregeln für die Mitglieder des Deutschen Bundestags: 

BVerfGE 118, 277 (367 f.) 
34

  Vgl. beispielsweise: § 4 Abs. 1 Satz 1 der Hauptsatzung der Stadt Ludwigshafen am Rhein vom 22. Juli 1974, 

zuletzt geändert durch Satzung vom 15. September 2010 
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Bundestag 
Der Grenzbetrag, ab dem bestimmte 
Tätigkeiten bzw. Einkünfte anzuzeigen 
sind, beträgt 1.000 EUR im Monat bzw. 
1 0. 000 EUR im Jahr. 
Die Veröffentlichung der Einkünfte 
erfolgt in zehn Stufen, beginnend mit 
Stufe 1 (1.000 bis 3.500 EUR). 

Abgeordnete, die als Rechtsanwälte tätig 
sind, haben die gerichtliche oder 
außergerichtliche Vertretung fü r oder 
gegen die Bundesrepublik Deutschland 
anzuzeigen, soweit das Honorar einen 
Betrag von 1.000 EUR übersteigt. 

Die gesetzliche Ermächtigung in § 44 
Abs. 4 Satz 2 AbgG BT zur Verhä ngung 
eines Ordnungsgelds enthält die 
Formulierung „Werden anzeigepfl ichtige 
Tätigkeiten nicht angezeigt, ... ". 

Aus § 8 Abs. 4 der Verhaltensregeln für 
Mitglieder des Deutschen Bundest ages 
ergibt sich jedoch, dass jede ausreichend 
schwere Verletzung der Anzeigepflichten 
mit einem Ordnungsgeld belegt werden 
kann. 
Im Falle von Zeugnisverweigerungs
rechten und Verschwiegenheitspfli chten 
genügen nach Nr. 8 der 
Ausführungsbestim mungen zu den 
Verhaltensregeln für Mitglieder des 
Deutschen Bundestages Angaben über 
die Art der anzeigepflichtigen Tätigkeit. 

Von der Ermächtigung, 1n den 
Ausführungsbestimmungen auch die 
Angabe der Branchenbezeichnung 
vorzusehen, wurde kein Gebrauch 
gemacht. 
Bei Verstößen gegen die 
Verhaltensregeln 1n einem minder 
schweren Fall bzw. bei leichter 
Fahrlässigkeit, erfo lgt ledig lich eine 
Ermahnung des Abgeordneten. 

Rheinland-Pfalz 
Der Grenzbetrag, ab dem bestimmte 
Tätigkeiten bzw. Einkü nfte anzuzeigen 
sind, beträgt 500 EUR 1m Monat bzw. 
5.000 EU R im Jahr. 
Die Veröffentlichung der Einkünfte erfolgt 
in elf Stufen, wobei die Stufeneinteilung 
der Bundesregelung für die Stufen 1 b is 
10 übernommen wird und lediglich eine 
Stufe O mit Beträgen ab 500 EUR bis 1.000 
EUR vorgeschaltet wird . 
Abgeord nete, die als Rechtsanwälte tät ig 
sind, haben die gerichtliche oder 
außergerichtliche Vertretung für oder 
gegen das Land Rheinland-Pfalz 
anzuzeigen, soweit das Honorar einen 
Betrag von 500 EUR im Monat oder 5.000 
EUR im Jahr übersteigt. 
Die gesetzliche Ermächtigung in § 1 a 
Abs. 1 AbgG RhPf n.F. sieht - lediglich im 
Sinne einer Klarstellung - vor, dass nicht 
nur eine fehlende, sondern auch eine 
„nicht ordnungsgemäße" Anzeige von 
anzeigepflichtigen Tätigkeiten und 
Einkünften mit einem Ordnungsgeld nach 
Maßgabe der Verhaltensregeln belegt 
werden kann. 

Ziffer VIII. des Entwurfs der 
Ausführungsbestimmungen zu den 
Verhaltensregeln sehen vor, dass im Falle 
von Zeugnisverweigerungsrechten und 
Verschwiegenheitspflichten neben der 
Angabe über die Art der Tätigkeit auch 
die Branchenbezeichnung des 
Vertragspa rtners anzugeben ist. 

Im Übrigen kann je nach Schwere des Je nach Schwere des Einzelfalls und Grad 
Einzelfalls und Grad des Verschuldens ein des Verschuldens kann ein Ordnungsgeld 
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Mecklenburg-Vorpommern Rheinland-Pfalz 
Es besteht eine weitgehende Es besteht eine weitgehende 
Anzeigepflicht betreffend die neben dem Anzeigepfl icht betreffend die neben dem 
Mandat ausgeübten Tätigkeiten (einzelne Mandat ausgeübten Tätigkeiten (einzelne 
Tätigkeitskategorien aufgeführt in Tätigkeitskategorien aufgeführt in 
Abschnitt I und II der Verhaltensregeln für Abschnitt I Nr. 2 Verhaltensregeln n.F.). 
Mitglieder des Landtags Mecklenburg-
Vorpommern). 

Allerdings sind 
Vertragspartner 
Ausübung ihrer 
nicht anzugeben. 

bei Selbständigen die 
im Rahmen der 
beruflichen Tätigkeit 

Entgelt liche Tätigkeiten der Beratung, 
Vertretung fremder Interessen, Erstattung 
von Gutachten, publizistische und 
Vortragstätigkeiten, die nicht im Rahmen 
des ausgeübten Berufs liegen, si nd bis 
zum 30. April des Folgejahres nur 
anzuze igen, wenn die Summe der 
Einnahmen den W ert von 125 EUR je 
Zuwendungsgeber in einem Kalenderjahr 
überschreitet. 
Eine Veröffentlichung von Einnahmen als 
Amtliche Mitteilung erfolgt nur bei 
entgeltlichen Tätigkeiten der Beratung, 
Vertretung fremder Interessen, Erstattung 
von Gutachten, publizistische und 
Vortragstätigkeiten, die nicht im Rahmen 
des ausgeübten Berufs liegen. Sie erfo lgt 
nur, soweit d ie Einnahmen den Wert von 
750 EUR je Kalenderj ahr und 
Zuwendungsgeber überschreiten. 
Es ist kein Ordnungsgeld bei Verstoß 
gegen Verhaltensregeln vorgesehen. 
Wird ein Verstoß gegen die 
Verhaltensregeln festgeste llt , teilt der 
Präsident das Ergebnis der Überprüfung 
dem Landtag mit. 

Bei Freiberuflern und Selbständigen sind 
Vertragspartner auch im Rahmen ihrer 
Berufst ät igkeit anzugeben, wenn die 
Einkünfte aus den mit diesen unter
haltenen Vertragsb eziehungen die 1n 
Abschnitt I Nr. 3 Satz Verhaltensrege ln 
genannten Beträge übersch reiten. 

Die Anzeigepflicht für die Erstatt ung von 
Gutachten, für publizistische und 
Vortragstätigkeiten entfä llt, wenn d ie 
Höhe der jeweils vereinbarten Einkünfte 
den Betrag von 500 EUR im Monat oder 
von 5.000 EUR im Jahr nicht übersteigt. 

Mit Ausnahme der Einkünfte aus 
Beteiligung an Kapital- und 
Personengese llschaften sind alle 
Einkünfte ab einem Betrag von mehr als 
500 EUR im Monat oder 5.000 EU R im 
Jahr anzeigepflichtig und werden 1n 
Stufen veröffentlicht. 

Hat ein Abgeordneter anzeigepflichtige 
Tätigkeiten nicht oder nicht 
ordnungsgemäß angezeigt , kann - je nach 
Schwere des Einzelfa lls und nach dem 
Grad des Verschuldens - ein 
O rdnu ngsgeld b is zur Höhe der Hälfte der 
jährlichen Entschädigung nach § 5 Abs. 1 
AbgG Rh Pf festgesetzt werden . 
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Die Veröffentlichung der übrigen jährlich 
anzugebenden Einkünfte erfolgt in Stufen, 
wobei die Stufenfolge nach oben offen 
ausgestaltet ist und jenseits der Grenze 
von 60.000 EUR in Schritten a 30.000 EUR 
fortgeführt wird: 
jährliche Einkünfte 
Stufe 1: bis 1.000 EUR 
Stufe 2: bis 2.500 EUR 
Stufe 3: bis 5.000 EUR 
Stufe 4: bis 10.000 EUR 
Stufe 5: bis 20.000 EUR 
Stufe 6: bis 40.000 EUR 
Stufe 7: bis 60.000 EUR 
Stufe 8 und höher: jeweils 30.000 EUR 
mehr. 

Veröffentlichung nur auf der Internetseite 
des Landtags. 

Bei Verstößen gegen die Verhaltensregeln 
wird der Abgeordnete, wenn ein minder 
schwerer Fall bzw. leichte Fahrlässigkeit 
vorliegt, ermahnt. 

Bei Verletzung der Anzeigepflichten 1m 
Übrigen kann - je nach Schwere des 
Einzelfalls und nach dem Grad des 
Verschuldens - ein Ordnungsgeld bis zur 
Höhe der Hälfte der jährlichen 
Abgeordnetenbezüge festgesetzt werden. 

Die Veröffentlichung der Einkünfte 
erfolgt derart, dass bezogen auf jeden 
einzelnen Sachverhalt eine von elf Stufen 
ausgewiesen wird für einmalige oder 
regelmäßige monatliche Einkünfte: 
Stufe 0: 500 bis 1.000 EUR 
Stufe 1: bis 3.500 EUR 
Stufe 2: bis 7.000 EUR 
Stufe 3: bis 15.000 EUR 
Stufe 4: bis 30.000 EUR 
Stufe 5: bis 50.000 EUR 
Stufe 6: bis 75.000 EUR 
Stufe 7: bis 100.000 EUR 
Stufe 8: bis 150.000 EUR 
Stufe 9: bis 250.000 EUR 
Stufe 10: über 250.000 EUR. 

Bei der Anzeige unregelmäßiger 
Einkünfte innerhalb eines Kalenderjahrs 
zu einer Tätigkeit wird die Jahressumme 
gebildet und die Einkommensstufe mit 
der Jahreszahl veröffentlicht. 
Veröffentlichung im Handbuch und 
fortlaufend aktualisiert auf der 
Internetseite des Landtags. 
Hat ein Abgeordneter anzeigepflichtige 
Tätigkeiten nicht oder nicht 
ordnungsgemäß angezeigt, kann - je 
nach Schwere des Einzelfalls und nach 
dem Grad des Verschuldens - ein 
Ordnungsgeld bis zur Höhe der Hälfte 
der jährlichen Entschädigung nach § 5 
Abs. 1 AbgGRhPffestgesetzt werden. 

Wissenschaftlicher Dienst 


